
5. Kapitel — Straftaten gegen das sozialistische Eigentum
§ 1 6 5  und die Volkswirtschaft 168

richtete Dispositionen, Leitungsentscheidungen oder andere M aßnahm en zu 
treffen. Ein w irtschaftlicher Schaden oder ein persönlicher Vorteil braucht 
noch nicht eingetreten zu sein.

Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob die frü h e r als Verm ögensgefährdung 
bestraften  U ntreuefälle zum Nachteil des sozialistischen Eigentums, insbe
sondere im Bereich des B innenhandels und G aststättenw esens, falls sie 
nicht als versuchter Diebstahl oder B etrug zu erfassen sind, je tzt eine ver
suchte S tra fta t nach § 165 darstellen.

8. Bei Vorliegen von Sabotage (§ 104) ist § 165 nicht anzuwenden.
Die Abgrenzung zwischen D iebstahl bzw. zwischen B etrug (§§ 158, 159) 

und V ertrauensm ißbrauch (§ 165) bestim m t sich vor allem  durch das M erk
m al „Mißbrauch der V ertrauensstellung“ . Das bedeutet, daß der T äter
— eine besondere V ertrauensstellung m it Verfügungs- oder Entscheidungs

befugnis innegehabt hat und
— diese zur D urchführung der S tra fta t durch Treffen oder U nterlassen 

von M aßnahm en oder Entscheidungen entgegen vorhandener Rechts
pflichten bew ußt ausgenutzt haben muß.
Tateinheit m it Bestechung (§ 247) kann  dann vorliegen, w enn die m it 

der Bestechung im  Zusam m enhang stehende V erletzung der D ienstpflich
ten ein M ißbrauch der V ertrauensstellung ist und dadurch die im T atbe
stand bezeichneten Folgen herbeigeführt w urden. Tateinheit besteht dage
gen nicht, w enn kein bedeutender w irtschaftlicher Schaden verursacht 
w urde oder der T äter die erheblichen persönlichen Vorteile nicht aus der 
seine Befugnisse m ißbrauchenden Entscheidung unm ittelbar erlangte, son
dern aus der Bestechung.

Vorbemerkung zu §§ 166—168

U nter W irtschaftsschädigung sind sowohl vorsätzliche Handlungen 
(§ 166) als auch bestim m te Form en fahrlässigen Handelns (§§ 167, 168) zu
sam m engefaßt. Die strafrechtliche V erantw ortlichkeit fü r  vorsätzliche Ver
ursachung w irtschaftlicher Schäden w urde dabei im  § 166 auf die Fälle des 
ungerechtfertigten Entzuges von Produktionsm itteln  aus dem  Produktions
prozeß begrenzt. Die §§ 167, 168 stim m en in  den V oraussetzungen und 
M erkm alen der strafrechtlichen V erantw ortlichkeit fü r bestim m te Er
scheinungsformen fahrlässigen H andelns w eitgehend überein und en thal
ten K riterien  fü r die Prüfung der A rt und Weise der Pflichtverletzung, 
der Begehungsweise und des Schadens. D am it besteht fü r den Bereich der 
V olksw irtschaft au f der G rundlage inhaltlicher K riterien  eine begrenzte 
und differenzierte S trafbarkeit fü r W irtschaftsschädigung.

Diese S truk tu r der S trafbestim m ungen wegen W irtschaftsschädigung 
ist auch für die A bgrenzung zwischen krim inellen  und nichtkrim inellen


